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Artikel III-99 (ex-Artikel 137)

(1) Zur Verwirklichung der Ziele des [Artikels III-98 (ex-136)] unterstützt und ergänzt die

Union die Tätigkeit der Mitgliedstaaten auf folgenden Gebieten:

...

f) Vertretung und kollektive Wahrnehmung der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberinteressen,

einschließlich der Mitbestimmung, vorbehaltlich des Absatzes 5,

...

(2) ...

(3) Abweichend von Absatz 2 werden in den in Absatz 1 Buchstaben c, d, f und g genannten

Bereichen die Europäischen Gesetze oder Rahmengesetze vom Rat nach Anhörung des

Europäischen Parlaments, des Wirtschafts- und Sozialausschusses sowie des Ausschusses der

Regionen einstimmig erlassen.

Der Rat kann auf Vorschlag der Kommission einen Europäischen Beschuss erlassen, wonach

für Absatz 1 Buchstabe d, f und g das ordentliche Gesetzgebungsverfahren gilt. Er beschließt

einstimmig nach Anhörung des Europäischen Parlaments.

(4) ...

(5) ...

 (6) Dieser Artikel gilt nicht für das Arbeitsentgelt, das Koalitionsrecht, das Streikrecht

sowie das Aussperrungsrecht.



Explanation (if any) :

Absatz 1 Buchstabe f:
Der Vorbehalt des Absatzes 5 gilt ausweislich seines Wortlauts für alle "aufgrund dieses Artikels
erlassenen Europäischen Gesetze und Rahmengesetze".
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